
 
Stellungnahme Schwedens zum Antrag der Nord Stream 2 
AG auf Ausnahmegenehmigung gemäß Artikel 49a der 
Gasrichtlinie 
 
Sehr geehrte Kollegen, 

Vielen Dank für die Gelegenheit, an den Beratungen über den Antrag auf eine 
Ausnahmegenehmigung der Nord Stream 2 AG teilzunehmen, der sich auf Artikel 49a der 
Gasrichtlinie und § 28b des Energiewirtschaftsgesetzes bezieht. 

Eine Ausnahme ist nicht möglich für Gasleitungen, die nach dem 23. Mai 2019 fertiggestellt 
wurden. Auf der Grundlage dessen, was die Nord Stream 2 AG vorgelegt hat, kann es keinen 
Zweifel daran geben, dass die Nord Stream 2-Pipelines zu diesem Zeitpunkt nicht 
fertiggestellt waren. Schweden kann nur zu dem Schluss kommen, dass der Antrag abgelehnt 
werden muss. 

 

Hochachtungsvoll 

 

 

 


